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§ 3 LÜV
 LÜV - Landes-Überwachungsgebührenverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Der Berechnung der Überwachungsgebühr ist nur die Dauer des Überwachungsdienstes selbst, nicht aber auch der

Zeitaufwand zugrundezulegen, der mit der Zurücklegung des Hin- und Rückweges zum und vom Ort der Veranstaltung

oder des Vorhabens verbunden ist.
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